
879 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

26. 9. 1973 

Regierungsvorlage 

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE 
D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE RWAN
DAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE 
CONCERNANT LE SERVICE GEOLO-

GIQUE DU RW ANDA 

La Republique d' Autriche, la Republique 
Rwandaise et la ConfMeration Suisse, 

CONSCIENTES de l'importance du Service 
Geologique pour la recherche scientJifique et le 
developpement industrie! au Rwanda, 

DECIDEES 'a concerter leurs efforts en vue 
d'assurer la bonne gestion et le deve!oppement 
de se Service, 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1: 

1. A la demande du Gouvernement rwandais, 
la Republique d' Autriche et la ConfMeration 
Suisse mettent a sa disposition une assistance 
technique sous forme d'experts et de materie!, 
destinee a hre affectee au Service Geologique. 

2. Les Parties contractantes s'efforceront d'as
surer une reprise rapide des fonctions du Service 
Geologique par des geologues rwandais. 

3. En attendant que le personne! rwandais qua
lifie soit disponible, la direction du Service Geo
logique est confiee a un geologue de nationalite 
autrichienne ou suisse. Ce!ui-ci, comme les autres 
geologues de nationalite etrangere du Service, 
remplira sa dche dans le cadre hierarchique de 
l'organisation interne du Ministere ayant le Ser
vice Geologique dans ses attributions. 

(Übersetzung) 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU
BLIK öSTERREICH, DER REPUBLIK 
RWANDA UND DER SCHWEIZERI
SCHEN EIDGENOSSENSCHAFT BE-

TREFFEND DEN GEOLOGISCHEN 
DIENST R W ANDAS 

Die Republik österreich, die Republik Rwanda 
und die Schweizerische Eidgenossenschaft sind, 

EINGEDENK der Bedeutung des Geologi
schen Dienstes für die wissenschaftliche Forschung 
und die industrielle Entwicklung in Rwanda, 

ENTSCHLOSSEN, ihre Bemühungen zur 
Sicherstellung einer guten Führung und der Ent
wicklung dieses Dienstes untereinander abzu
stimmen, 

WIE FOLGT üBEREINGEKOMMEN: 

ARTIKEL 1: 

1. Auf Ersuchen de~ Regierung von Rwanda 
stellen ihr die Republik Österreich und die 
Schweizerische Eidgenossenschaft eine technische 
Hilfe in Form von Experten und Material zur 
Verfügung, die für den Geologischen Dienst be
reitgestellt werden sollen. 

2.. Die vertragschließenden Parteien werden sich 
bemühen, eine rasChe übernahme der Funktionen 
de~ Geologischen Dienstes durch rwandische Geo
logen sicherzustellen. 

3. Bis qualifiziertes rwandisches Personal verfüg
bar sein wird, wird mit der Leitung des Geologi
schen Dienstes ein Geologe österreichischer oder 
schweizerischer Nationalität betraut. Dieser wird, 
ebenso wie die anderen Geologen des Dienstes 
fremder Nationalität, seine Aufgabe im Rahmen 
der Rangordnung der internen Organisation des 
Ministeriums, unter dessen Kompetenz der Geo
logische Dienst fällt, erfüllen, 

4. Le Directeur du Service Geologique et les 4. Aufgabe des Leiters des Geologischen Dien
autres experts auront pour dche d'assurer la stes und der übrigen Experten wird es sein, das 
bonne marche et le developpement du Service gute Funktionieren und den Ausbau des Dienstes 
et d'executer son programme general tel qu'il zu gewährleisten und sein allgemeines Programm 
figure, a titre indicatif, en Annexe I du present zu verw.irklichen, wie es als Richtlinie in All
Accord. 11s recevront a cet effet, du Gouverne- hang I zu diesem Abkommen wiedergegeben ist. 
n1cnt rwandais, les competences necessaires a Diesbezüglich werden sie von der Regierung 
!'accomplissement de leur d.che. Rwandas die für die Erfüllung ihrer Aufgabe 

erforderlichen Befugnisse· eingeräumt erhalten. 
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2 879 der Beilagen 

ARTICLE 2: ARTIKEL 2: 

Les Parties contractantes s'engagent: Die vertragschließenden Parteien verpflichten 

1. du c8te autrichien: 

a. - a mettre a disposition a ses frais et 
apres agrement de la Partie rwandaise, 
un geologue specialise en gisements et 
un mineralogiste; 

b. - a fournir a chacun des experts autri
chiens un vehiculeadequat et a en as
surer le fonctionnement et l'entretien; 

c. - a mettre a la disposition des experts 
autrichiens le materie! scientifique ne
cessaire a l'exercice de leurs fonctions, 
jusqu'a concurrence de 30.000,- Frs 
SUlsses. 

2. du cote rwandais: 

a. - a mett re a ses frais a la disposition des 
experts autrichiens et suisses et de 
leurs familles des logements meublts; 

b. - a prendre en charge toutes les depen
ses courantes de fonctionnement du 
Service Geologique, notamment les 
frais administratifs et les traitements du 
personne! rwandais; 

c. - a faciliter la gestion des comptes du 
Service Geologique, compte tenu de 
la distance existant encore provisoire
ment entre le siege du Service et celui 
du Ministere dont il depend. 

d. - a faciliter aux experts autrichiens et 
suisses; ·d'une maniere generale, l'ac
complissement de leur mission et leur 
accorder les avantages mentionnes a 
l'Annexe II qui fait partie integrante 
du present Accord. 

3. du cote suisse: 

a. - a mettre a disposition, a ses frais et 
apres agrement de la Partie rwandaise, 
deux geologues; 

b. - a fournir a chacun des experts suisses 
un vehicule adequat et a en assurer le 
fonctionnement et l'entretien; 

c. - a mettre a la disposition des experts 
suisses le materiel scientifique neces
saire a l'exercice de leurs fonctions, 
jusqu'a concurrence de 20.000,- Frs 
suisses; 

sich: 

1. von österreichischer Seite: 

a) - auf ihre Kosten und nach Zustimmung 
der rwandischen Seite einen für Lag~r
stätten spezialisierten Geologen und 
einen Mineralogen zur Verfügung zu 
stellen; 

b) - jedem der österreichischen Experten 
ein entsprechendes Fahrzeug beizustel
len und dessen Betrieb und Instand
haltung sicherzustellen; 

c) - den österreichischen Experten das für 
die Ausübung ihrer Funktionen ertot
derliche wissenschaftliche Material bis 
zum Betrage von 30.000'- Schweizer 
Franken zur Verfügung zu stellen. 

2. von rwandischer Seite: 

a) - auf ihre Kosten den österreichischen 
und schweizerischen Experten und ihren 
Familien möblierte Unterkünfte zur 
Verfügung zu stellen; 

b) - alle laufenden Betriebsausgaben des 
Geologischen Dienstes, insbesondere 
die Verwaltungskosten und die Bezüge 
des rwandischen Personals, zu über
nehmen; 

c) - die Rechnungsführung des Geologi
schen Dienstes mit Rücksicht auf die 
vorläufig noch bestehende Entfernung 
zwischen dem Sitz des Dienstes und je
nemdes Ministeriums, dem er unter
steht, zu erleichtern; 

d) - den österreichischen und schweizeri
schen Experten allgemein die Durch
führung ihrer Aufgabe zu erleichtern 
und ihnen die Begünstigungen einzu
räumen, die im Anhang II, der einen 
integrierenden Bestandteil dieses Ab
kommens bildet, genannt sind. 

3. von schweizerischer Seite: 

a) - auf ihre Kosten und nach Zustimmung 
der rwandischen Seite zwei Geologen 
zur Verfügung zu stellen; 

b) - jedem der schweizerischen Experten ein 
entsprechendes Fahrzeug beizustellen 
und dessen Betrieb und Instandhaltung 
sicherzustellen; 

c) - den schweizerischen Experten das für. 
die Ausübung ihrer Funktionen erfor
derliche . wissenschaftliche Material bis 
zum Betrage von 20.000'- Schweizer 
Franken zur Verfügung zu stellen; 
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d. - a mettre a la disposition du Gouverne
ment rwandais, en vue de la realisation 
du but enonce a l'article premier, 
alinea 2, ci-dessus, des bourses desti
nees a la formation de geologues qua
lifies rwandais et a prendre en charge 
les frais de voyage des beneficiaires de 
ces bourses entre le R wanda et la 
Suisse et retour, etant entendu que 
l'affectation des geologues rwandais 
aux differentes fonctions du Service 
Geologique reste de la competence 
exclusive du Gouvernement rwandais. 

ARTICLE 3: 

Au cas ou l'une des Parties contractantes ne 
remplirait pas les obligations qui lui incombent 
en application du present Accord, il n'en resul
tera aucune obligation supplementaire pour les 
autres Panies. 

ARTICLE 4: 

Le present Accord' entre en vigueur des sa 
signature ou, si l'une ou plusieurs des Parties 
contractantes signent sous reserve de ratification, 
des le depßt du dernier instrument de ratification 
aupres du Gouvernement rwandais. 

Il restera en vigueur pour une periode de 
deux ans. Trois mois avant son expiration les 
Parties contractantes se consulteront en vue de 
la poursuite ·de l'action entreprise. 

Si l'une des Parties deeide de mettre fin a 
l' Accord, elle peut le denoncer atout moment 
par notifieation ecrite aux deux autres Parties 
moyennant un preavis de trois moisau moins. 

Fait a Kigali, en trois exemplaires originaux 
en langue fran~aise. 

Pour la Republique d' Autriehe, 

le 4 fevrier 1972 

fAmbassadeur: 

G. REISCH 

Pour la Republique R wandaise, 

le 3 juin 1971 

le Ministre de la Cooperation Internationale: 

S. NSANZIMANA 

Pour la Confederation Suisse, 

le 3 juin 1971 

l' Ambassadeur: 

H. K. FREY 

d) - im Hinblick auf die Verwirklichung des 
in Artikel 1 Absatz 2 genannten Zieles 
der Regierung von R wanda für die 
Ausbildung qualifizierter rwandiseher 
Geologen bestimmte \Stipendien zur 
Verfügung zu stellen und die Reise
kosten der betreffenden Stipendiaten 
zwischen R wanda und der Schweiz so
wie zurück zu übernehmen, wobei als 
vereinbart gilt, daß die Verwendung 
der rwandischen Geologen in den ver
schiedenen Funktionen des Geologi
schen Dienstes der ausschließlichen Zu
ständigkeit der Regierung von R wanda 
vorbehalten bleibt. 

ARTIKEL 3: 

Sollte eine der vertragschließenden Parteien 
die ihr auf Grund dieses Abkommens obliegenden 
Verpflichtungen nicht erfüllen, ergibt sich daraus 
keine zusätzliche Verpflichtung für die anderen 
Parteien. 

ARTIKEL 4: 

Dieses Abkommen tritt mit seiner Unter
zeichnung in Kraft oder, falls eine oder mehrere 
vertragschließenden Parteien unter dem Vor
behalt der Radfikation unterzeichnen, mit 'der 
Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde 
bei der Regierung von R wanda. 

Es bleibt für den Zeitraum von zwei Jahren 
in Kraft. Drei Monate vor seinem -Ablauf wer
den die vertragschließenden Parteien einander 
wegen der Fortsetzung der unternommenen 
Aktion konsultieren. 

Falls eine der Parteien beschließt, das Ab
kommen zu beendigen, kann sie es jederzeit 
durch schriftliche Notifizierung an die beiden 
anderen Parteien mittels einer mindestens drei 
Monate vorher erfolgenden Mitteilung kündigen. 

Geschehen zu Kigali, in drei Originalausferti
gungen in französischer 'Sprache. 

Für die Republik österreich 

am 4. Februar 1972 

Der Botschafter: 

G. REISCH 

Für die Republik Rwanda 

am 3. Juni 1971 

Der Minister für Internationale Zusammenarbeit: 

S. NSANZIMANA 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft 

am 3. Juni 1971 

Der Botschafter: 

H. K. FREY 
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4 879 der Beilagen 

ANNEXE I 
a l' Accord concernant le Service 

Geolo:;ique du R wanda 
Programme general indicatif du Service Geolo-
gique 

etablir la carte geologique de base du pays 
a l'echelle 1/100.000, soit seul, soit en collabo
ration avec une Institution etrangere; 

effectuer des emdes dans ledomaine de la 
geologie appliquee; 
explorer et etudier des nappes aquiferes sou
terraines surtout pour les besoins ruraux; 

programmer et effectuer des prospections et 
des r~cherches minieres en dehors des peri
met res des Societes minieres ; 
effectuer des travaux de laboratoire (analyses 
et autres) portant sur la science de la terre, 
aussi bien pour le compte du secteur prive 
que pour les techniciens du Service et pout 
d'autres services du Gouvernement; 

publier des textes scientifiques, entre autres 
le Bulletin du Service Geologique du Rwanda; 

s'occupcr de la biblitheque scientifique et de 
la cartotheque geologique et topographique 
du Service et la completer; 

pourvoir a l'echange d'informations geolo
giques avec les organisations et milieux scien
tifiqu~s interesses; 
donner une formation pratique aux geologues 
rwandais; 
former les cadres moyens du Service, teIs que 
secretaires, bibliothecaires, dessinateurs, 
laborantins, preparateurs, etc; 
fournir les renseignements et prestations 
demandes par le MiIiistere dont il depend, en 
ce qui concerne les domaines geologique et 
minier; 
aider a coordonner toutes les actions inter
nationales, des assistances techniques etran
geres et des societes privees; 

ANHANG I 
zum Abkommen betreffend den Geologischen 

Dienst von R wanda 
Allgemeines Richtlinienprogramm des Geolo
gischen Dienstes 

Erstellung der grundlegenden geologischen 
Karte des Landes im Maßstab 1: 100.000, 
entweder allein oder in Zusammenarbeit mit 

.. einer ausländischen Institution; 

Durchführung von Studien auf dem Gebiet 
der angewandten Geologie; 
Erforschung und Studium der unterirdischen 
Wasservorkommen vor allem für den agra
rischen Bedarf; 
Programmierung und Durchführung von 
Schürfungen und Bergbauforschungen außer
halb des Bereiches der Bergbaugesellschaften; 
Durchführung von Laboratoriumsarbeiten 
(Analysen und sonstige) betreffend die 
Wissenschaft über die Erde, sowohl auf Rech
nung des privaten Sektors wie auch für die 
Techniker des Dienstes und andere Regie
rungsdienststellen ; 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Texte, 
unter anderem des Mitteilungsblattes des 
Geologischen Dienstes von R wanda; 
Betreuung der wissenschaftlichen Bibliothek 
und der geologischen und topographischen 
Kartothek des Dienstes und deren Vervoll
ständigung; 
Pflege des Austausches geologischer Infor
mationen mit den interessierten wissenschaft
lichen Organisationen und Kreisen; 
praktische Ausbildung für rwandische Geo
logen; 
Ausbildung der mittleren Fachkräfte des 
Dienstes, wie Sekretäre, Bibliothekare, Zeich
ner, Laboranten, Präparatoren usw.; 
Erteilung von Auskünften und Erbringung 
von Leistungen auf geologischem und 15erg
baulichem Gebiet, die vom Ministerium, dem 
er untersteht, verlangt werden; 
Unterstützung bei der Koordinierung aller 
internationaler Aktionen, technischer Hilfe
leistungen des Auslandes und privater 
Gesellschaften; 

- cHaborer des previsionsannuelles de depenses. - Ausarbeitung jährlicher Ausgabenvoranschläge. 

ANNEXEII ANHANG II 

a l' Accord concernant le Service Geolo- zum Abkommen betreffend den Geologischen 
gique du R wanda Dienst von R wanda 

A vantages accordes aux experts Den Experten gewährte Begünstigungen 

Le Gouvernement rwandais accorde aux ex- Die Regierung von R wanda gewährt den 
perts autrichiens et suisses l'exemption de tous österreichischen und schweizerischen Experten 
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imp8ts, droits et taxes autres que ceux constitu
ant la remuneration d'un service particulier ren
du, en ce qui concerne: 

1. les remunerations et autres avantages qui ne 
seront pas a la charge du Gouvernement rwan
dais et qui seront accordes aux experts en raison 
de leurs fonctions officielles au R wanda; 

eine Befreiung von allen Steuer'n, Gebühren und 
Abgaben, die nicht die Entlohnung für eine er
brachte besondere Dienstleistung darstellen, in 
bezug auf: 

1. Entlohnungen und sonstige Begünstigungen, 
die nicht zu Lasten der Regierung von Rwanda 
gehen und die den Experten auf Grund ihrer 
offiziellen _ Funktionen in R wanda gewährt 
werden; 

2. l'importation des artic1es 
a l'installation des experts; 

ci-apres, destines 2. die Einfuhr der nachstehenden, für die Ein

- le mobilier ain~i que les objets et effets 
personnels pour autant qu'ils correspon
-dent ades besoins normaux, notamment 
un appareilphotographique et une camera; 
ces artic1es seront consideres comme en 
libre pratique deux ans apres leur impor
tation initiale; 
les a ppareils et ustensiles de menag~ et 
notamment, par menage: un frigi'daire, un 
deep-freezer menager, une lessiveuse, un 
magnetophone, un recepteur de television, 
un poste radio-recepteur ainsi que les ap
pareils electr,iques d'usage courant. Cette 
exemption ne sera accordee qu'une fois par 
periode de cinq an ne es de service; ces ar
tides seront consideres comme en libre 
pratique cinq ans apres leur importation 
initiale; 
un vehicule automobile prive par expert; 
cette exemption ne sera accordee qu'une 
fois par periode de deux an ne es de service, 
exception faite toutefois du cas de force 
majeure ayant entraine le mise hors service 
definitive du vehicule; le vehicule exempte 
sera considere comme en libre pratique 
quatre annees apres son importation. 

, Au cas ou les artides importes en exempcion 
par application des dispositions qui precedent 
seraient, avant l'achevement de la periode d'ex
emption, cedes au Rwanda ades personnes n'ay
ant pas droit a l'exemption, le cedant devra 
acquitter, prealablement a la cession, le montant 
des droitsd'entree, cakule sur la valeur au mo
ment de la cession. 

richtung der Experten bestimmten Gegenstände: 
- das Mobiliar sowie die persönlichen Gegen

. stände und Effekten, soweit sie dem nor
malen Bedarf entsprechen, insbesondere ein 
Photo apparat und eine Kamera; diese 
Artikel werden zwei Jahre nach ihrer ur
sprünglichen Einfuhr als im freien Ver
kehr befindlich betrachtet; 
die Haushaltsgeräte und -artikel, 111S

besondere pro Haushalt: ein Kühlschrank, 
eine Haushaltsiiefkühltruhe, eine Wasch

- masdline, ein Magnetophon, ein Fernseh
gerät, ein Rundfunkgerät sowie Elektro
geräte üblicher Verwendung. Diese Aus
nahme wird nur einmal für einen Zeitraum 
von fünf Dienstjahren gewährt; diese 
Gegenstände werden fünf Jahre nach ihrer 
ursprünglichen Einfuhr als im freien Ver
kehr befindlich betrachtet; 
ein privates Kraftfahrzeug je Experten; 
diese Ausnahme wird nur einmal für einen 
Zeitraum von zwei Dienstjahren gewährt, 
ausgenommen jedoch der Fall höherer Ge
walt, der eine endgültige Außerbetrieb
setzung des Fahrzeuges bewirkt; das Fahr
zeug, für das Befreiung gewährt wurde, 
wird vier Jahre nach seiner Einfuhr als im 
freien Verkehr befindlich betrachtet. 

Falls die in Anwendung der vorstehenden 
Bestim~ungen abgabenfrei eingeführten Gegen
stände vor Ablauf des Befreiungszeitraumes in 
R wanda an Personen _ abgegeben werden, die kein 
Anrecht auf Befreiung haben, hat der Abgebende 
vor der Abgabe den nach dem Wert zum Zeit
punkt der Abgabe berechneten -Einfuhrzoll
betrag zu entrichten. 

3. l'importation des appareils, biens, equipe- 3. Die Einfuhr von Geräten, Gütern, Aus
ments et vehicules reconnus necessaires aux act:- rüstungen und Fahrzeugen, die -für die Dienst
vites de service des experts; verrichtung der Experten als erforderlich an-

erkannt werden; 

4. l'importation de mCdicaments 
pharmaceutiques necessaires aux 
qu'a leurs familles; 

et specialite~ 4. die Einfuhr von.für die Experten sowie ihre 
experts ainsi Familien notwendigen Heilmitteln und pharma

zeutischen Spezialitäten; 

5. l'expOrtation des biens mentionnes sous 2, 
3, et 4, ci-avant a l'occasion du depart du 
Rwanda des personnes qui y -sont visees; 

5. die Ausfuhr der vorstehend unter 2, 3 und 4 
erwähnten Güter anläßlich der Abreise der dort 
erwähnten Personen aus R wanda; 

6. les equipements, niateriels et fournitures mis 6.- die der Regierung von Rwanda zur Ver
a la disposition du Gouvernement rwandais fügung gestellten Ausrüstungen, Materialien und 
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seront exoneres de tout droit ou taxe nqrmale- Lieferungen werden von allen ,Zöllen oder Ab
ment pers;u 'a l'importaiion. gaben' befreit, die normalerweise bei der Ein

fuhr erhoben werden. 
Le Gouvernement rwandais veillera a ce que les 

formalites douanieres ou autres s'appLiquant aux 
importations visees sous 2, 3, 4, 5 et 6 ci-avant 
soient effectuees avec le plus de diligence pos
sible. 

Le Gouvernement rwandais s'engage en outre: 

7. a accorder gratuitement les visas d'entree et 
de sortie demandes par les autorites autrichiennes 
et suisses pour leurs experts respectifs et leurs 
familles; 

8. a delivrer aux experts un certificat de mis
sion leur assurant l'entiere assistance des Services 
d'Etat dans l'accomplissement de leur t~che; 

9. a assumer, la responsabilite des dommages 
qu'ils causeraient dans l'accomplissement de leur 
mission, a mo ins que ces dommages n'aient ete 
provoques intentionnellement ou ne resultent 
d'une negligence grave; 

10. a assurer leur securite. 

Die Regierung von R wanda wird dafür Sorge 
tragen, daß die Zoll- und sonstigen Formalitäten, 
die auf die vorstehend unter 2,3, 4, 5 und 6 
erwähnten Einfuhren Anwendung finden, mög
lichst rasch erledigt werden. 

Die Regierung von R wanda verpflichtet sich 
außerdem: 

7. die von den österreichischen und schweiie
. rischen Behörden für ihre jeweiligen Experten 
und ihre Familien beantragten Ein- und Aus
reisevisa gebührenfrei zu erteilen; 

8. den Experten eine Tätigkeits'bescheinigung 
auszustellen, die ihnen jedwede Unterstützung 
der staatlichen Dienststellen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgabe sichert; 

9. die Haftung für <Schäden zu übernehmen, die 
sie in Erfüllung ihrer Aufgabe allenfalls ver
ursachen, sofern diese Schäden nicht absichtlich 
herbeigeführt wurden oder die Folge einer 
groben Fahrlässigkeit sind; 

10. ihre Sicherheit zu gewährleisten. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Mangels gesetzlicher Grundlage für die staat
liche österreichisUte bilaterale Technische Hilfe 
kommt dem vo~liegenden Abkommen gesetzes
ergänzender C~arakter zu, sodaß es gemäß 
Artikel 50 Absatz 1 Bundes-Verfassungsgesetz 
der Genehmigunk des Nationalrates bedarf. Das 
Abkommen entI1ält keine verfassungsändernden 
oder -ergällzenqen Bestimmungen und bedarf 
nicht der speziel~en Transforrnation gemäß Arti
kel 50 Absatz ~ des Bundes-Verfassungsgesetzes. 

Mit der Verk~ndung der ersten Entwicklungs
debde durch dte Vereinten Nationen im Jahre 
1961 wurde de~ weltweite Anstoß zur koopera
tiven Lösung der Probleme der Entwicklungs
länder gegeben. I Dies geschah vor allem in dem 
Bewußtsein, daß die friedliche Lösung di~ser 
Probleme die i" oraussetzung für das Weiter
bestehen einer Staatengemeinschaft. nach den 
Grundsätzen der Vereinten Nationen darstellt. 

Die erste Enqvicklungsdekade brachte das ange
strebte Wachstum des Bruttosozialprodukts der 
Entwicklungslärlder um 5%. Das war nach den 
bisherigen Maßstäben eine eindruc\{svolle Leistung, 
Diese ,durchschryittliche Wachstumsziffer verbirgt 
jedoch die äu~erst weitgehenden' Unterschiede 

I 

I 

I 

zwischen den einzelnen Ländern, Größere öl aus
fuhrländer, in denen nur 4'% der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer wohnen, verzeichneten ein 
BSP-Wachstum von 8.4% , In anderen Ländern 
hingegen, wo aber 67% der Weltbevölkerung 
leben, betrug der Zuwachs der BSP nur 3'9% , 

Im Rahmen des zweiten Entwicklungsjahr
zehnts soll daher mehr Aufmerksamkeit den 
Ländern gewidmet werden, die zu den am we
nigsten entwickelten gehören. Die für die Aus
wahl dieser Länder vom Wirtschafts- und Sozial
rat der Vereinten Nationen angewendeten vor
läufigen Kriterien sind 

a) ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 
höchstens $ 100, . 

b) ein Anteil der industriellen Produktion am 
gesamten Bruttoinlandsprodukt von höch
stens 100! 0 und 

c) eine Alphabetisierungsrate bei Personen über 
15 Jahren von höchstens 200/0, 

Auch R wanda gehört in die Gruppe jener 
25 Länder, auf welche die genannten Kriterien 
zutreffen, Im Rahmen der im Jahre 1967 einge
setzten österreichisd1-Schweizerischen Gemischten 
Kommission für Tedmische Zusammenarbei~ 
wurde daher beschlossen, den 'Geologischen Dienst 
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Rwandas als Beitrag zur Entwicklung des Landes 
gemeinsam aufzubauen. österreich hat das vom 
Ministerrat am 21. September 1971 genehmigte 
Abkommen zwischen der Republik österreich, 
der Republik Kenia und der Schweizerischen Eid
genossenschaft betreffend den Geologischen Dienst 
R wandas am 4. Februar 1972 in Kigali unter
zeichnet. 

Da in R wanda trotz zahlreicher Projekte für 
Lagerstättensuche eine moderne geologische Detail
aufnahme der produzierenden Bergbaue fehlt, 
wäre dies von dem österreichischen Team durch
zuführen, wobei. neben dem. wissenschaftlichen 
Zweck einer lagerstättenkundlichen Dokumenta
tio'n auch das praktische Ziel der Feststellung geo
logischer Gesetzmäßigkeiten nicht zu kurz kom
men soll, nach denen das Auftreten reicherer Erz
vorkommen in dem betreffenden Gebiet erfolgt 
ist, um damit die Erzsuche in dem Bergwerk selbst 
und in anderen Erzdistrikten zu lenken. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen der Lagerstätten 
in den produzierenden Gruben sollen als Modelle 
für Untersuchungen in den unbekannte!! Gebieten 
dienen. Die lagerstättenkundliche Detailaufnahme 
würde sich in den Rahmen der geologischen Landes
kartierung, andererseits aber auch in ein großes 
Prospektierungsprojekt der Vereinten Nationen, 
das die Hoffnungsgebiete mit geophysikalischen 
und geochemischen Methoden abgrenzen wird, 
einfügen. 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung und das Bundesministerium für Aus
waruge Angelegenheiten haben diese Vor
haben gemeinsam dem Interministeriellen Ko
mitee zur Förderung der Entwicklungsländer 
(IKFE), dem die Koordinierung der öster
reichischen Entwicklungshilfe obliegt, vorgelegt, 
von dem es sodann dem Ministerrat zur 
Genehmigung empfohlen wurde. 

Der von österreich aus Mitteln der Ent
wicklungshilfe des Bundes aufzubringende Beitrag 
umfaßt einen Personal- und Sachaufwand in der 
Höhe von S 4,130.000'-, wovon zwei Teil
beträge von S 1,488.000'- und, S 1,642.000'
am 9. Dezember 1970 bzw. 10. April 1973 vorn 
Ministerrat genehmigt worden sind. Die Frei
gabe des Restbetrages in Höhe von 1 Million 
Schilling wird - dem Fortschritt des Vorhab'ens 
entsprechend - seinerzeit durch das IKFE beim 
Ministerrat unter Ansatz 50316 des jeweiligen 
Bundesfinanzgesetzes zu beantragen sein. 

Bezüglich der einzelnen Bestimmungen des 
Abkommens darf auf den Beson'deren' Teil der 
Erläuterungen verwiesen werden. 

11. Besonderer Teil 
Zur Präambel: 

Siehe Ausführungen Allgemeiner Teil. 

Zu Artikel 1 : 

Dieser Artikel befaßt sich mit de! Zielsetzung 
der Technischen Hilfe, welche der Regierung von 

R wanda seitens der Republik österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Form 
von Experten und Material für den Geologischen 
Dienst bereitgestellt werden soll. 

Nach Absatz 2 dieses Artikels ist eine mög
lichst' rasche übernahme der Funktionen des 
Geologischen Dienstes durch rwandische Geologen 
das Endziel dieser technischen Hilfe. Damit 
deckt sich die Zielsetzung dieses Abkommens mit 
jener ähnlicher Abkommen, welche von den 
Vereinten Nationen mit Entwicklungsländern 
zur Schaffung oder Unterstützung von Geologi
schen Diensten in diesen Ländern geschlossen 
wurden (z. B. Iran, Äthiopien). Neben der 
Organisation und Einrichtung des Geologischen 
Dienstes in R wanda wird somit die Ausbildung 
und das Training rwandischer Fachkräfte elUt.; 
der Hauptaufgaben der österreichischen und 
schweizerischen Experten sein. 

Solange ein entsprechendes rwandisches Per
sonal nicht vorhanden ist, wird nach Absatz 1 
mit der Leitung des Geologischen Dienstes ein 
Geologe österreichischer oder schweizerischer 
Nationalität betraut. Derzeit ist der Direktor 
des Geologischen Dienstes ein 'Schweizer, Herr 
Dr. P. Co r m i n b re u f. 

In Absatz 4 wird auf das Allgemeine Richt
linienprogramm 'des Geologischen Dienstes ver
wiesen, das als Anhang I diesem Abkommen bei
geschlossen ist. 

Zu Artikel 2: 

Absatz 1: 

In diesem Absatz werden die seitens der 
Republik -österreich im Rahmen dieses Projektes 
der technischen Hilfe Zu erbringenden Leistungen 
aufgezählt. 

Nach lit. a verpflichtet sich die österreichische 
Seite, dem Geologischen Dienst einen für die 
Erforschung mineralischer Lagerstätten speziali
sierten Geologen - im folgenden Lagerstätten
geologe genannt ..:- und einen Mineralogen zur 
Verfügung zu stellen. 

Im Anhang I sind die Aufgabeh des 
Geologischen Dienstes einzeln angeführt. Hievon 
werden dem Lag e r s t ä t t eng e 0 log e n vor 
allem zufallen: 

Durchführung von Studien auf dem Gebiete 
der angewandten Geologie - insbesonders 
die Erforschung der nutzbaren mineralischen 
Lagerstätten des Landes; 
Programmierung und Durchführung von 
Schürfungen und·· Lagerstättenuntersuchungen 
außerhalb des Bereiches von Bergbaugesell
schaften; 
praktisChe Ausbildung für rwandische Lager
sättengeologen; 
Ausbildung der mittleren Fachkräfte, lU 
diesem Falle von technischem Personal; 
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- Erteilung von Auskünften und Erbringung i freie Einfuhr ihrer persönlichen Effekten em
von Leistungen auf geologischem und berg-, schließlich Mobiliar, Haushaltsgeräte und son
baulichem Gebiet, die vom Ministerium, dem· stiger Einrichtungsgegenstände gewährt. Darunter 
der Geologische Dienst untersteht, verlangt; fällt auch die zollfreie Einfuhr eines privaten 
werden; Kraftfahrzeuges je Experten. Eine Befreiung von 
Unterstützung bei der Koordinierung aller der Kraftfahrzeugsteuer ist allerdings. nicht aus
internationalen Aktionen, technischer Hilfe- drücklich erwähnt. Die zollfreie Einfuhr des 
leistungen des Auslandes und privater Gesell- Kraftfahrzeuges und d~r p~rsönli~en Effekten 
schaften, vor allem auf dem Gebiete der (z. B. Photoapparate) Wird emmal mnerhalb von 
Lagerstättenforschung. zwei Dienstjahren, jene. von Haushaltsgeräten 
DM' 1 . d br (z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseh- und 

em In er a 0 gen wir 0 legen: Rundfunkgerät) einmal innerhalb von fünf 
die Durchführung von Laboratoriumsar'beiten Dienstjahren zugestanden. Eine Ausnahme bildet 
(Analysen, mineralogische und petrogra- der Totalverlust des Kraftfahrzeuges durch 
phische Untersuchungen) für den Geologischen höhere Gewalt. 
Dienst, für andere Regierungsstellen und für 
Private, einschließlich der Einrichtung eines 
chemischen und mineralogisch-petrogra
phischen Laboratoriums; 
die Ausbildung von Laboranten für diese 
Zwecke. 

Weiters können alle jene Geräte, Güter, Aus
rüstungen und Fahrzeuge, die für die Dienst
verrichtung der Experten als erforderlich 
anerkannt werden, zollfrei in Rwanda eingeführt 
und anläßlich der Abreise der Experten mit den 
persönlichen Effekten, Einrichtungsgegenständen 

Die belden österreichischen Experten werden I und Kraftfahrzeugen wieder ausgeführt werden. 
an der Betreuung der wissenschaftl~~en ~iblio- Selbstverst~n~lich .sind auch. alle Ausrüstungen 
thek und Kartothek, an der VeroffentlIchung und MatenalIen, die der Regierung von Rwanda 
wissenschaftlicher Arbeiten und an der Pflege des zur Verfügung gestellt werden, von allen Zöllen 
Austausches geologischer Informationen· mit und Abgaben befreit. ISchließlich wird die zoll
interessierten wissenschaftlichen Organisationen freie Einfuhr von Heilmitteln und die gebühren-
und Kreisen beteiligt sein. freie Ausstellung der Ein- und Ausreisevisa für 

N ch l't ·b d ·d d .. t 'ch' ch die Experten und ihre Familien zugesichert. a I. un c wer en en os errel IS en 
Experten von österreichischer Seite je ein Fihr- Die Regierung von Rwanda übernimmt die 
zeug und die für ihre Aufgaben notwendigen Haftung für Schäden, welche durch die Experten 
wissenschaftlichen Geräte bis zu einem Betrag bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen, 
von 30.000'- Schweizer Franken bereitgestellt. z. B. bei Schurfarbeiten und sonstigen Unter
Der Betrag für wissenschaftliche Geräte wurde suchungen im Gelände, soferne diese nicht ab
nachträglich auf S 300.000'- aufgestockt. Die sichtlich oder gro'b fahrlässig herbeigeführt 
wissenschaftlichen. Geräte werden für die Lager- wurden. Solche Schäden sind bei der Durch
stättenprospektion im Gelände (Magnetometer, I führung von geologischen Prospektionsarbeiten 
transportable Ultraviolettlampen, Scintillometer oft unvermeidbar. Eine Tätigkeitsbescheinigung 
zur Messung der Radioaktivität) und die Aus- soll den Experten die Unterstützung der staat
rüstung des chemisch-mineralogischen Labora- lichen Stellen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
toriums umfassen. gewährleisten. 

Absatz 2: 

Dieser Absatz enthält die seitens der Republik 
Rwanda zu erbringenden Sach- und Personal
leistungen. Hiebei ist vor allem die unter lit. a 
angeführte kostenlose Bereitstellung mö'blierter 
Unterkünfte für die österreichischen und 
schweizerischen Experten hervorzuheben. -

Die in lit. d genannten, seitens der Regierung 
von R wanda zu gewährenden Begünstigungen 
für die österreichischenurid schweizerischen 
Experten entsprechen im wesentlichen den von 
den . Entwicklungsländern auf. Grund inter
nationaler übung den Experten der Vereinten 
Nationen und einzelner Industriestaaten zuge
billigten Ausnahmen und Vergünstigungen. Sie 
sind in Anhang II im einzelnen angeführt. Dar-. 
nach wird den Experten Steuerfreiheit für. ihre 
Bezüge aus ihren Heimatländern und die zoll-

Absatz 3: 

In diesem Absatz werden die von schweize
rischer Seite zu erbringenden Leistungen ange
führt. Diese Leistungen entsprechen jenen der 
österreichischen Seite und beinhalten .die Bereit
stellung von 

a) zwei Geologen, 
b) je einem Fahrzeug für diese Experten, 
c) wiss~nsi::haftiichem Material bis zu einem 

Betrage von 20.000'- Schweizer Franken, 
dazukommt 

d) die Bereitstellung von Stipendien für die 
Ausbildung qualifizierter rwandischer 
Geologen, 

wodurch das in Artikel 1 Absatz 2 festgestellte 
Endziel des Abkommens besonders unterstrichen 
wird. 
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